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1. Gegenstand der Elektroanlagenordnung (EAO) 
[Grundlage: Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) vom 01.11.2006] 
 
Die EAO regelte die Versorgung der Kleingärten des KGV Elbfrieden Bobersen e.V. 
mit Elektroenergie (Niederspannung) über das vereinseigene Energienetz. 
Das vereinseigene Energienetz umfasst die Hauptkabel in der Gartenanlage. 
Es beginnt mit der Einspeisung des elektrischen Stroms durch die Energie Sachsen 
Ost AG (ENSO) an den Kabelverteilerschränken und endet an den Anschlusskästen 
der einzelnen Nutzer. 
Die Elektroanlage der Parzellennutzer beginnt mit dem Anschluss am 
Anschlusskasten (Abgangsklemme der Hauptsicherung auf den Gartenwegen) und 
umfasst alle nachfolgenden Elektroinstallationen und Anschlüsse. 
 
2. Verantwortlichkeit 
 
Aus der Abgrenzung zwischen vereinseigener Anlage und Anlagen der 
Parzellennutzer ergibt sich die entsprechende Verantwortlichkeit für die Errichtung, 
Wartung und Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen der elektrischen Anlagen. 
Für das vereinseigene Energienetz sind ausschließlich die durch den Vorstand 
berufenen Elektroverantwortlichen zuständig. 
 
3. Versorgung der Parzellen 
 
Die Versorgung der Parzellen mit elektrischem Strom erfolgt ausschließlich über 
Unterzähler direkt aus der vereinseigenen Energieanlage, in Abhängigkeit von der 
Energieversorgung durch die Energie Sachsen Ost AG (ENSO). 
Eine Eigenversorgung der Parzellen u.a. durch Notstromaggregate ist nicht zulässig 
(ausgeschlossen sind Naturkatastrophen). 
Aus der vereinseigenen Energieanlage wird Wechselspannung von etwa 230 V zur 
Verfügung gestellt. 
Der Bezug der Parzellen darf den üblichen Rahmen des Bedarfs für Haushalts – und 
Gartengeräte nicht übersteigen. 
Es dürfen nur einwandfreie und störungsfreie Elektrogeräte mit einer maximalen 
Leistungsaufnahme von 2 kW verwendet und betrieben werden. Die Pächter der 
einzelnen Parzellen sind dafür verantwortlich, dass max. mit 10 A in ihrer Parzelle 
abgesichert wird. In den Unterverteilern der Sparte werden die einzelnen Parzellen 
mit max. 16 A abgesichert. 
 
4. Gegenseitige Bedingungen zum Bezug von Elektroenergie 
 
Für die Regelung und Wahrung aller Fragen der Versorgung mit Elektroenergie für 
den Kleingartenverein ist der Vorstand zuständig. 
Für die Wahrnehmung der fachlichen Belange auf dem Gebiet der Elektroenergie 
beruft der Vorstand Elektrobeauftragte mit entsprechender Fachausbildung. 
Die Elektrobeauftragten sind berechtigt, zur Wahrung der Sicherheit. Kontrollen bzw. 
Besichtigungen und Prüfungen der Elektroanlagen bei den Parzellennutzern 
vorzunehmen. 
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Dies bezieht sich besonders auf das Vorhandensein und die ordnungsgemäße 
Verplombungen der Anschlusskästen mit Vorsicherungen, evtl. vorhandener 
Hauptschalter und der Unterzähler, sowie Kontrolle der Zählerstände. 
In Fällen der Gefahr und nach erfolgloser Aufforderung der Gartennutzer zur 
Anwesenheit ist das Betreten der Parzelle (mindestens zwei Personen) auch bei 
Abwesenheit des Nutzers zulässig.  
Den Pächtern ist es nicht gestattet, in das vereinseigene Netz einzugreifen. Die 
Verteilerkästen dürfen nur durch die Elektrobeauftragten des Vereins bzw. durch sie 
beauftragte Elektrofachkräfte geöffnet werden. 
Ergibt sich die Notwendigkeit des Wechsels von Sicherungen in den Verteilerkästen, 
ist einer der berufenen Elektrobeauftragen bzw. ein Vorstandsmitglied zu 
informieren. 
 
5. Neuanschlüsse   
 
Der Anschluss einer Parzelle an das vereinseigene Energienetz ist genehmigungs-
pflichtig. 
Ein entsprechender formloser Antrag ist an den Vorstand zu richten. 
Nach Abstimmung mit dem Elektrobeauftragten erhält der Antragsteller einen 
schriftlichen Bescheid vom Vorstand. 
Eingriffe bzw. Arbeiten an der vereinseigenen Energieanlage sind nur den 
Elektrobeauftragten bzw. einer vom Vorstand in Abstimmung mit den 
Elektrobeauftragten autorisierten Elektrobauanlagenfirma gestattet. 
Dies gilt auch für die erforderlichen Installationsarbeiten zur Einrichtung des 
Neuanschlusses, soweit sie die vereinseigene Energieanlage unmittelbar berühren. 
Dies betrifft weiter die Installation von Abzweigmuffen an der Hauptleitung, den 
Anschluss an einen Anschlusskasten, die Installation des Unterzählers und das 
Verplomben der Anschlüsse. 
Eventuell neu zu installierende Anschlusskästen gehören zum vereinseigenen 
Energienetz. 
Die Installationsarbeiten innerhalb der Parzelle, ab verplombten Unterzähler, können 
vom Nutzer der Parzelle eigenverantwortlich durch autorisiertes Fachpersonal 
ausgeführt werden lassen. Nach der Neuinstallation in einer Parzelle muss ein 
Prüfprotokoll durch einen autorisierten Elektrofachbetrieb erstellt werden. Die Kosten 
trägt der Parzellennutzer. 
 
 
Die Energieanlagenordnung des KGV Elbfrieden Bobersen e.V. entspricht den 
gesetzlich festgelegten Regelungen der Niederspannungsanschlussverordnung 
(NAV) vom 01.11.2006 und muss so eingehalten werden. 
 
 
 
 

Riesa, den 29.07.2013 
 
 
 
 
 
 
Stempel/ Unterschrift  Stempel/Unterschrift 
Vorstand Elektrofachbetrieb 
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1. Abrechnung des Bezugs von Elektroenergie 
 
Zur Abrechnung der bezogenen Elektroenergie müssen die Parzellennutzer 
sicherstellen, dass die Ablesung der Zähler zu den dafür in den Aushängen 
bekanntgegebenen Terminen sicher gestellt ist. Sollte dies aus Urlaubs- bzw. 
gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein, so sind die Zählerstände bis 
spätestens 30. September jeden Jahres einem Vorstandsmitglied zu melden. Erfolgt 
keine Meldung wird dem Verbrauch eine Schätzung zugrunde gelegt (resultierend 
aus dem Verbrauch der zurückliegenden Jahre). 
Die Berechnung der Elektroenergie pro kWh erfolgt jährlich auf der Grundlage des 
von der Energie Sachsen Ost AG (ENSO) geforderten Preises pro kWh. 
Besteht zwischen der Ablesung des Hauptzählers und der Unterzähler der 
Parzellennutzer keine Übereinstimmung, wird die Differenz allen Nutzern, die 
Elektroenergie beziehen als Energiedifferenz mit der Jahresrechnung in Rechnung 
gestellt. 
Bei Nutzerwechsel der Parzelle innerhalb des Rechnungsjahres erfolgt eine 
Zwischenabrechnung. 
 
 
2. Sperrung von Elektro-Anschlüssen 
 
Der Vorstand ist berechtigt, nach Anhörung des betreffenden Parzellennutzers den 
Bezug von Elektroenergie aus dem vereinseignen Energienetz zu unterbinden und 
den Anschluss zu sperren. 
 
Dies ist möglich bei: 

 Bezug von Elektroenergie, die nicht vom Unterzähler erfasst wird. 

 falschen Angaben zum Stromverbrauch 

 nicht fristgemäßer Bezahlung der Energierechnung 

 unbefugten Öffnen von Verplombungen 

 vorsätzlicher Beschädigung der vereinseigenen Energieanlage 
 
 
 
 


